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Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft über die Grundsätze einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Haus-
haltsführung, der Abwicklung von Rechtsgeschäften, der Budgetierung, der 
Bilanzierung, der Erstellung von Jahresvoranschlägen und Jahresabschlüs-
sen und der Prüfung von Jahresabschlüssen der Österreichischen Hoch-
schülerinnen- und Hochschülerschaft bzw. der Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaften und über die Erstellung von Jahres-, Quartals- und Sonder-
berichten von Wirtschaftsbetrieben der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft bzw. der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaf-
ten (Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswirtschaftsverordnung - HS-
WV) 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) erhebt gegen den Entwurf, der im Wesentlichen auf eine 

einheitliche Vorgehensweise der einzelnen HochschülerInnenschaften sowie deren Wirt-

schaftsbetriebe in der Geschäftsgebarung abzielt, keinen Einwand.  

Es sollte allerdings aus Effizienzgründen nochmals überdacht werden, ob für Vertretungen 

an kleineren Standorten nicht ein weniger komplexes Regelwerk ausreicht.   
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